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Wegelystraße 8 
10623 Berlin 
 

 
vorab per Fax: 030 – 275838105 

 
Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses gem. § 91 SGB V vom  

der Qualitätssicherungs-Richtlinie 
Dialyse (QSD-RL): Inkrafttreten 

 
. September 2012 

, bevor die Prüffrist zu 
Ihrem Beschluss zur Änderung der Qualitätssicherungsrichtlinie Dialyse vom 21. Juni 2012 

Beschlüsse in einem untrennbaren Sachzusammenhang stehen. 
 
Der Ablauf der Prüffrist für den letztgenannten Beschluss ist derzeit durch Anforderung von 
zusätzlichen Informationen durch das Bundesministerium für Gesundheit gehemmt.  

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 
Dr. Josephine Tautz 
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20. September 2012 
hier: Änderung des Beschlusses zur Änderung 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

zu dem von Ihnen gemäß § 94 SGB V vorgelegten o. a. Beschluss vom 20
weise ich darauf hin, dass dieser Beschluss nicht in Kraft treten kann

abgelaufen ist, da beide 
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